
Länderregelungen zu Ladenöffnungszeiten

Regelungen zum Ladenschlussgesetz Summe Bayern Baden-Württemberg Berlin Brandenburg

Freigabe an Werktagen
6 x 24 - Regelung 9 ? x x x
keine weitere Freigabe 1
Andere Regelung, 5 ?

und zwar:

Freigabe an Sonntagen
Vier Sonntage pro Jahr 12 ?
Sechs Sonntage pro Jahr 1 ? x
x Sonntage pro Jahr (Anzahl) 3 ? 3 10

Öffnung an Adventssonntagen zulässig 5 ? nein x x

Sonntagsöffnung von - bis 5 Stunden, Ende 18 Uhr 13 - 20 Uhr 13 - 20 Uhr 
Eventbezogenheit (Anzahl "Ja") 6

Geltungsbereich (Orte- oder Ortsteile):
Berliner Bezirke

Beantragung durch:

Rechtsverordnung durch Satzung (mit Beteiligung 
des Gemeinderates) oder durch Allgemeinverfügung 
(ohne Beteiligung des Gemeinderates)

Anzeigeverfahren nur für jährlich max. 2 Sonn- u. 
Feiertage aus Anlass von besonderen Ereignissen in 
der Zeit von  13 - 20 Uhr

Bäder- /Tourismusorteregelung 15 x x x
Anzahl, Zeiten 40 So, max. 8 h 40 So, max. 8h 13-20 Uhr max. 40 So, 11-19 Uhr 
Sortiment Badegegenstände, Devotionalien, frische 

Früchte, alkoholfreie Getränke, Milch und 
Milcherzeugnisse, Süßwaren, Tabakwaren, 
Blumen und Zeitungen sowie Waren, die für 
diese Orte kennzeichnend sind

Reisebedarf, Sport- u. Badegegenständen, 
Devotionalien sowie Waren, die für den Ort 
kennzeichnend sind

Andenken, Straßenkarten, Stadtpläne, Reiseführer, 
Tabakwaren, Verbrauchsmaterial für Film und 
Fotozwecke, Bedarfsartikel für den alsbaldigen 
Verbrauch, Lebens- und Genußmittel zum 
sofortigen Verzehr

Waren, die für den Ort kennzeichnend sind, Waren 
zum sofortigen Verzehr, überwiegend in der 
Region erzeugte oder verarbeitete 
landwirtschaftliche und handwerkliche Produkte, 
Tabakwaren, Blumen, Zeitungen und Sportartikel

Gesetze 0
Gesetz in Kraft 14 x x x
Umsetzung zum: 6. März 2007 17. November 2006 23. November 2006

Besonderheiten bzw. Bemerkung / 
Erläuterung zu den Ländergesetzen

In Bayern ist noch die LSchlV vom 21. Mai 2003 
in Kraft, die auf dem LSchlG vom 1.1.1964 
beruht.

Keine verkaufsoffenen Sonntage an: Oster-, Pfingst-, 
Weihnachtsfeiertagen, im gesamten Advent, ab 2008 
auch am 1. Mai und 3. Oktober

Vier feste, zwei frei wählbare Sonntage plus 
Adventssonntage von 13 bis 20 Uhr.

Öffnung an allen Adventssonntagen möglich

Link zum Gesetz
Regelung für Tourismusorte: 
LÖG Bayern LÖG Baden-Württemberg LÖG Berlin LÖG Brandenburg
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http://by.juris.de/by/gesamt/LSchlV_BY_2003.htm
http://www.landtag-bw.de/WP14/Drucksachen/0000/14_0934_d.pdf
http://www.kulturbuch-verlag.de/Online/Gvbl/pdfl/2006/heft38/38re.pdf
http://www.landesrecht.brandenburg.de/sixcms/media.php/land_bb_bravors_01.a.111.de/land_bb_bravors_01.c.24246.de


Länderregelungen zu Ladenöffnungszeiten

Regelungen zum Ladenschlussgesetz

Freigabe an Werktagen
6 x 24 - Regelung
keine weitere Freigabe
Andere Regelung, 

und zwar:

Freigabe an Sonntagen
Vier Sonntage pro Jahr
Sechs Sonntage pro Jahr
x Sonntage pro Jahr (Anzahl)

Öffnung an Adventssonntagen zulässig

Sonntagsöffnung von - bis 
Eventbezogenheit (Anzahl "Ja")

Geltungsbereich (Orte- oder Ortsteile):

Beantragung durch:

Bäder- /Tourismusorteregelung
Anzahl, Zeiten
Sortiment

Gesetze
Gesetz in Kraft
Umsetzung zum:

Besonderheiten bzw. Bemerkung / 
Erläuterung zu den Ländergesetzen

Link zum Gesetz

Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern

x x x

x
Mo - Fr  00 - 24 Uhr

Sa 00 - 22 Uhr       
4 x pro Jahr Sa bis 24h

x x x x

nein nein, vom Handel gewünscht nein nur 1. Advent

5 Stunden, zw. 11 und 18 Uhr 5 Stunden, Ende 18 Uhr 6 Stunden, Ende 20 Uhr außerhalb Zeiten Hauptgottedienst
Ja Ja Ja Ja

Anlass: Märkten Messen oder ähnlichen 
Veranstaltungen
Beschränkung auf auf bestimmte Bereiche und 
Handelszweige möglich

Eingrenzung möglich Beschränkung auf Bezirke möglich

Bekanntgabe per Rechtsverordnung Grundsätzlich Rechtsverordnung des Bezirksamtes Gemeinde bestimmt Ministerium oder von ihm bestimmte Stelle

x x x x
40 So, max. 8 Stunden, 40 So, max. 8 Stunden 40 So, max. 8 Stunden außerhalb Zeiten Hauptgottedienst

Lebensmittel zum sofortigen Verzehr, Tabakwaren, 
Schnittblumen, Zeitungen,  Waren, die für die Orte 
kennzeichnend sind

Badegegenständen, Süßwaren, frischen Früchten, 
alkoholfreien Getränken, Tabakwaren, Blumen, 
Zeitschriften und Zeitungen sowie Waren, die für die 
Orte kennzeichnend sind

Reisebedarf, Sportartikel, Devotionalien, Waren, die 
für den Ort kennzeichnend sind, Gegenstände des 
touristischen Bedarfs

gewerblicher Verkauf

x x x
1. April 2007 1. Januar 2007 23. November Jul 07

Anfang Februar 2007 vom Senat beschlossen. Ende 
März in der Bügerschaft beschlossen. Entwurf 
angelehnt an Niedersachsen.

Sonderregelung für Sonntagsöffnung im Grenzgebiet 
zu Polen
Umfangreiche Informationspflichten für Unternehmen 
(Dokumentation der Arbeitszeit nach 20 Urh)

LÖG Bremen LÖG Hamburg LÖG Hessen
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http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksachen/161/3700_1.pdf
http://www.hk24.de/servicemarken/branchen/handelsplatz_hamburg/anlagen/Hamburgisches_Ladenoeffnungsgesetz_2007%5d.pdf
http://www.hessenrecht.hessen.de/gesetze/GVBl_I/2006/21/Seiten606-609.pdf


Länderregelungen zu Ladenöffnungszeiten

Regelungen zum Ladenschlussgesetz

Freigabe an Werktagen
6 x 24 - Regelung
keine weitere Freigabe
Andere Regelung, 

und zwar:

Freigabe an Sonntagen
Vier Sonntage pro Jahr
Sechs Sonntage pro Jahr
x Sonntage pro Jahr (Anzahl)

Öffnung an Adventssonntagen zulässig

Sonntagsöffnung von - bis 
Eventbezogenheit (Anzahl "Ja")

Geltungsbereich (Orte- oder Ortsteile):

Beantragung durch:

Bäder- /Tourismusorteregelung
Anzahl, Zeiten
Sortiment

Gesetze
Gesetz in Kraft
Umsetzung zum:

Besonderheiten bzw. Bemerkung / 
Erläuterung zu den Ländergesetzen

Link zum Gesetz

Nordrhein-Westfalen Niedersachsen Rheinland-Pfalz Saarland

x x
x

x

6 - 22 Uhr Mo-Sa 6 - 20 Uhr
8 x pro Jahr 24h,  samstags und vor Feiertagen nur 

bis 24 Uhr
1mal jährlich 6 bis 24 Uhr

x x x x

x nein nicht im Dezember nur 1. Advent

5 Stunden 5 Stunden 5 Stunden, nicht zw. 6 - 11 Uhr 5 Stunden, Ende 18 Uhr
Nein Nein Nein

Ortsteile Verkaufsstellenbezogen mit Bündelungseffekt Beschränkung möglich

Gemeinde setzt fest Verkaufsstelleninhaber oder auch 
Personenvereinigungen

x x x x
40 So, max. 8 Stunden 8 Stunden, 15.12. - 31.10. 40 So, max. 8 Stunden keine Einschränkungen

Waren, die für den Ort kennzeichnend sind, Waren zum 
sofortigen Verzehr, frische Früchte, Tabakwaren, 
Blumen und Zeitungen

täglicher Kleinbedarf, Bekleidungsartikel, Schmuck, 
Devotionalien und Waren, sie für den Ort 
kennzeichnend sind

Badegegenstände, Devoltionalien, Getränke, Milch, 
Micherzeugnisse, frische Früchte, Süßwaren, 
Tabakwaren, Blumen, Bild- und Tonträger, Zeitungen, 
Zeitschriften, Waren, die für den Ort kennzeichnend 
sind

Devotionalien, Waren, die für den Orte 
kennzeichnend sind, Reisebedarf, Sportartikel & 
-zubehör, Badegegenstände

x x x x
21. November 2006 1. April 2007 21. November 2006 24. November 2006

Nur ein Adventssonntag für Öffnung möglich
Besonderheit: Sonntags dürfen für 3 Stunden öffnen: 
Verkaufsstellen, deren Sortiment überwiegend aus 
Waren des täglichen Kleinbedarfs besteht.  

12 zusätzliche Öffnungsmöglichkeiten an 
Feriensonntagen rund um den Flughafen Zweibrücken

Waren zum sofortigen Verzehr oder Waren zum 
sofortigen Gebrauch
und Verbrauch können Sonntags für die Dauer von 
fünf Stunden verkauft werden.

LÖG Nordrhein-Westfalen LÖG Niedersachsen LÖG Rheinland-Pfalz LÖG Saarland
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http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/P/Presse/Oeffentlichkeitsarbeit/Informationen/2006/11/1611_Ladenoeffnungsgesetz.jsp
http://www.lexonline.info/lexonline2/live/voris/index_0.php?lid=70&id=2894557&ev=P0&ev_counter=1
http://www.masfg.rlp.de/Arbeit/Dokumente/Ladenoeffnungsgesetz.pdf
http://sl.osha.de/legislation/zgladenschluss.htm


Länderregelungen zu Ladenöffnungszeiten

Regelungen zum Ladenschlussgesetz

Freigabe an Werktagen
6 x 24 - Regelung
keine weitere Freigabe
Andere Regelung, 

und zwar:

Freigabe an Sonntagen
Vier Sonntage pro Jahr
Sechs Sonntage pro Jahr
x Sonntage pro Jahr (Anzahl)

Öffnung an Adventssonntagen zulässig

Sonntagsöffnung von - bis 
Eventbezogenheit (Anzahl "Ja")

Geltungsbereich (Orte- oder Ortsteile):

Beantragung durch:

Bäder- /Tourismusorteregelung
Anzahl, Zeiten
Sortiment

Gesetze
Gesetz in Kraft
Umsetzung zum:

Besonderheiten bzw. Bemerkung / 
Erläuterung zu den Ländergesetzen

Link zum Gesetz

Sachsen Sachsen - Anhalt Schleswig - Holstein Thüringen

x

x x x

6 - 22 Uhr Mo - Fr  00 - 24 Uhr
Mo - Fr  00 - 24 Uhr

Sa 00 - 20 Uhr
 an 5 Werktage Verlängerung bis 6 Uhr mögl.,  vor 

Sonn-/Feiertagen nur bis 24:00 Uhr
Sa 00 - 20 Uhr       in Einzelfällen aus besonderem Anlass auch bis 24 

Uhr möglich

x x x x

x x nein nur 1. Advent

12 - 18 Uhr 5 Stunden zw. 11 -  20 Uhr 5 Stunden, Ende 18 Uhr 6 Stunden, zw. 11 - 20 Uhr
Nein Ja Ja

besonderer Anlass besonderer Anlass

Beschränkung auf Ortsteile und Handelszweige möglich Beschränkung auf Bezirke oder Handelszweige 
möglich

regionale Öffnungszeiten möglich

Bestimmung per RechtsVO durch Gemeinden Erlaubnis durch Gemeinde Werbegemeinschaften u. a.

x x x x
8 Stunden 6 Stunden zw. 11-20 Uhr 11 - 19 Uhr 6 Stunden zw. 11 - 20 Uhr

Reisebedarf, Sportartikel, Badegegenstände, 
Devotionalien, Waren, die für den Ort kennzeichnend 
sind

Reisebedarf sowie der Waren, die den Charakter des 
Ortes kennzeichnen

Gegenstände des täglichen Ge- und Verbrauchs Reisebedarf, Devotionalien sowie Waren, die für den 
Ort kennzeichnend sind

x x x x
1. April 2007 Ende November 2006 29. November 2006 24. November

An einem Sonnabend der vor einer Sonntagsöffnung 
liegt darf bis 24 Uhr geöffnetwerden. 

Sonderregelung für Sonntagsöffnung im Grenzgebiet 
zu Dänemark

Bäcker-/Konditorwaren, Blumen, 
Zeitungen/Zeitschriften, selbsterzeugte 
landwirtschaftliche Produkte an Sonn-/Feiertagen für 
5 Stunden zw. 8 - 17 Uhr

LÖG Sachsen LÖG Sachsen-Anhalt LÖG Schleswig-Holstein LÖG Thüringen
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http://www.chemnitz.ihk24.de/produktmarken/recht_und_fair_play/Anhaengsel/Saechsisches_Gesetz_ueber_die_Ladenoeffnungszeiten_(SaechsLadOeffG).pdf
http://www.magdeburg.ihk24.de/produktmarken/starthilfe/Anlagen/Handel/Ladenoeffnungsgesetz_Sachsen_Anhalt.pdf
http://www.ihk-schleswig-holstein.de/produktmarken/starthilfe/anhaengsel/handel/ladenoeffnungszeiten_sh.pdf
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmsfg/abteilung5/th__ringer_landen__ffnungsgesetz.pdf

